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B E S C H L U S S

des Erweiterten Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 4 SGB V
in seiner 72. Sitzung am 17. März 2021

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 1. April 2021

Aufnahme des Abschnitts 30.9 in die Präambeln 15.1 Nr. 3 und 22.1 Nr. 3 EBM

Protokollnotiz:

Das Institut des Bewertungsausschusses wird beauftragt, die Mengenentwicklung der
Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 30900 und 30901 nach Vorliegen
der Abrechnungsdaten von zwei Jahren zu evaluieren.


